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SCHUTZ FÜR VEREINE

IMMER VOLLER EINSATZ!

Vereine sind eine der ganz wesentlichen Säulen unserer Gesellschaft. 

Sie fördern den Sport, bringen Abwechslung in den Alltag von Bür-

gern im dritten Lebensabschnitt, organisieren Ausstellungen regi-

onaler Künstler, pflegen traditionelles Brauchtum oder engagieren 

sich in einem anderen der vielen Bereiche dessen, was wir als un-

sere Kultur ansehen. Vereine sind wichtig, Vereine sind beliebt. Rund 

600.000 Stück davon gibt es derzeit in Deutschland. Etwas mehr als 

12 Mio. Bürger unseres Landes engagieren sich in einem Verein. 

Bei allem Einsatz für die Sache sollten Vereine allerdings auch über 

die eigene Absicherung nachdenken, bevor etwas passiert. Wir möch-

ten auf den folgenden Seiten gerne über Risiken, fast zwingend not-

wendigen Schutz und empfehlenswerte Ergänzungen informieren. Wir 

hoffen, wir können damit einen kleinen Beitrag leisten, Sie in Ihrem 

Engagement zu unterstützen. 

WIE STEHT ES MIT IHRER ABSICHERUNG?

Vereinshaftpflichtversicherung

Fügen Ihre Vereinsmitglieder in Ausübung des Ehrenamts bzw. im 

Vereinsauftrag jemandem einen Schaden zu, muss dafür normaler-

weise der Verein haften. Als Erfüllungsgehilfe Ihres Vereins fällt das 

Mitglied unter die Regelungen des § 278 BGB, nachdem der Verein 

für den verursachten Schaden eintreten muss. Je nach Anzahl der 

Mitglieder und der verschiedenen Aktivitäten Ihres Vereins können Sie 

sich sicher ausmalen, welches Schadenpotential sich hinter dieser 

gesetzlichen Regelung verbirgt. Eine Vereinshaftpflicht stellt daher die 

absolute Mindestabsicherung eines Vereins dar. Neben der Befriedi-

gung berechtigter Ansprüche ist auch die Abwehr unberechtigter An-

sprüche Teil des Versicherungsschutzes. Entsteht ein zivilrechtlicher 

Streit aus einer Sache, trägt der Versicherer alle entstehenden Kosten.

Neben Schäden, die Dritten durch aktives Handeln zugefügt werden, 

deckt die Vereinshaftpflicht auch passive Schäden, die z. B. durch 

ein Unterlassen entstehen. Darunter kann beispielsweise der große 

Bereich Verkehrssicherungspflicht fallen, wenn die Räum- und Streu-

pflicht in den Wintermonaten eher lax gehandhabt wird und sich je-

mand bei einem Sturz verletzt.

Auch Schäden, die durch Gebäude oder Anlagen Ihres Vereinsgebäu-

des verursacht werden, können unter die Deckung der Vereinshaft-

pflicht fallen (z. B. ein herabstürzender Dachziegel, ein umgefallener 

Baum), wenn Sie ein Verschulden trifft. Es empfiehlt sich immer, 

diesen Bereich der Deckung genauer zu durchleuchten – vor allem, 

wenn Ihrem Verein mehrere Gebäude und/oder Grundstücke gehören 

sollten. Evtl. ist der Abschluss einer gesonderten Haus- und Grund-

besitzerhaftpflichtversicherung nötig. Das muss aber immer im 

Einzelfall geprüft werden.

Vermögensschäden

Vermögensschäden sind eine Besonderheit in der Versicherungsland-

schaft. Dabei handelt es sich um reine finanzielle Schäden, die jeman-

dem zugefügt werden, ohne dass eine Schädigung der Person oder 

einer Sache vorausging (z. B. Verletzung von Geheimhaltungspflichten, 

Urheberrechtsverletzungen). Im Vereinsleben sollte vor allem der Ent-

zug der Gemeinnützigkeit sowie der Verlust der Spendenabzugsfähig-

keit versichert sein. Wird einem Verein die Gemeinnützigkeit entzogen, 

z. B. durch eine Vernachlässigung der Dokumentationspflicht, können 

den Mitgliedern und Spendern des Vereins finanzielle Nachteile durch 

Streichung des Spendenabzugs entstehen. Diese Kosten würde Ihre 

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Sie übernehmen. 

Auch besteht die Möglichkeit, dass ein Verein vorwiegend beratend 

tätig ist. Steuerhilfevereine oder auch Energievereine sind hier ein 

gutes Beispiel. Beide können durch falsche Beratung oder Fehler in 

der Abwicklung reine Vermögensschäden verursachen (z. B. teure In-

vestition in Technik zum Energiesparen, die sich mit dem üblichen 

Stromverbrauch einer Familie nie in nur einem Leben amortisieren 

kann). Es empfiehlt sich daher der Abschluss einer entsprechenden 

Versicherung, sprechen Sie doch gerne mit uns, zusammen finden wir 

die passende Absicherung.

 DAS SOLLTEN SIE WISSEN
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Absicherung des Privatvermögens

Standen bisher Schäden im Mittelpunkt, die Dritten durch das Ver-

einsleben zugefügt werden können, möchten wir an dieser Stelle auf 

Fälle aufmerksam machen, in denen dem Verein ein Vermögensscha-

den zugefügt werden kann. Genauer, die ihm durch Fehler seiner 

eigenen Vorstände zugefügt werden. Die Vorstände eines Vereins 

haften diesem gegenüber mit ihrem privaten Vermögen, wenn dem 

Verein durch eine Fehlentscheidung, ein Unterlassen oder sonstige 

Unachtsamkeiten ein finanzieller Schaden entsteht. Das kann z. B. 

die Aberkennung der Gemeinnützigkeit, Fristversäumnis zur Anforde-

rung von Fördermitteln, Vorschussleistungen an einen beauftragten, 

bereits insolventen Handwerker etc. sein. Ein Verlust der Gemeinnüt-

zigkeit beispielsweise, wirkt sich negativ auf die ertrags-, umsatz- 

und schenkungssteuerliche Behandlung des Vereins aus. Bei einer 

rückwirkenden Auslegung muss der Verein also Steuern nachzahlen. 

Diese fallen mitunter so hoch aus, dass die Nachzahlung zur Insolvenz 

des Vereins führt. Der Vorstand wird hierfür verantwortlich gemacht 

und haftet mit seinem kompletten Privatvermögen. 

Durch die gesamtschuldnerische Haftung muss das Verschulden nicht 

einmal zwingend bei einem bestimmten Vorstand liegen. Der Verein 

kann auf jeden Vorstand zugehen, bei dem etwas zu holen ist. Die 

Haftung ist nicht nur auf den Verein beschränkt, auch Dritte, die durch 

Fehler der Vorstandschaft Vermögensschäden davon tragen, können 

direkt von diesen Schadenersatz fordern. Diese Haftungsproblematik 

ist den wenigsten Vereinsvorständen bewusst. Sie kann weder über 

die Vereins- noch die Privathaftpflichtversicherung abgedeckt werden. 

Allein eine D&O-Versicherung, eine speziell auf diese Thematik hin 

abgestellte Vermögensschadenhaftpflicht, kann das Problem lösen. 

Sie ist daher ein absolutes „Must-have“ für jeden Verein! Der Verein 

schließt hier eine Haftpflichtversicherung ab, damit seine Vorstände 

den benötigten Versicherungsschutz bekommen.

Nicht immer besteht ausreichend Versicherungsschutz über eine D&O 

des Vereins (Versicherungssumme gilt für alle Organe zusammen 

etc.). Daher und weil die Haftung auch nach Vereinsaustritt weiter 

besteht, kann auch die Absicherung durch eine persönliche D&O des 

Organmitglieds sinnvoll sein.

Bei ehrenamtlich tätigen Personen, die maximal 840 Euro Aufwands-

entschädigung im Jahr bekommen, beschränkt sich die Haftung auf 

vorsätzlich und grob fahrlässig herbeigeführte Schäden, ansonsten 

haften die Vereinsorgane auch bei einfacher Fahrlässigkeit.

Veranstaltungen

Meist wird das Vereinsleben von verschiedenen Veranstaltungen ge-

prägt. Veranstaltungen sind daher auch oft Ursache für Haftpflicht-

schäden. Teilweise sind sie bereits in der Vereinshaftpflicht mit ge-

deckt – teilweise aber eben nicht. Die Abgrenzung ist zuweilen gar 

nicht so einfach. Ganz pauschal lässt sich aber diese Regel aufstellen: 

Steht eine Veranstaltung nur Vereinsmitgliedern offen, fällt sie noch 

unter die Vereinshaftpflicht. Öffentliche Veranstaltungen, an denen 

nicht nur Vereinsmitglieder teilnehmen, sind zumeist bis zu einer be-

stimmten Personenanzahl und sofern die Veranstaltung im Zusam-

menhang mit dem versicherten Risiko steht, mitversichert. Hier hilft 

ein Blick in die Bedingungen. Anderenfalls benötigt der Verein eine 

gesonderte Veranstalterhaftpflichtversicherung.

Beachten Sie bitte auch, dass eine reine Vereinshaftpflichtversiche-

rung in aller Regel nicht alle Veranstalterprobleme lösen kann. Bei-

spielsweise sind Schäden an gemieteter Bühnentechnik in aller Regel 

nicht abgedeckt. Bitte informieren Sie uns vor geplanten Veranstaltun-

gen immer, damit wir Ihr Haftungsrisiko minimieren können. 

Für Rechtsstreitigkeiten

Das ergänzende Gegenstück zur Haftpflichtversicherung heißt in der 

Versicherungswelt Rechtsschutzversicherung. Schützt die Haftpflicht 

Ihren Verein (quasi passiv) gegen Ansprüche bzw. befriedigt diese, hilft 

Ihnen der Rechtsschutz in erster Linie, eigene Ansprüche durchzuset-

zen. Auch bei sozial-, steuer- oder verwaltungsrechtlichen Auseinan-

dersetzungen oder dem Vorwurf einer Straftat kann solch ein Vertrag 

nützlich sein. Versichert ist nicht nur der Verein selbst, sondern auch 

seine gesetzlichen Vertreter, seine Beschäftigten und auch einzelne 

Vereinsmitglieder, die im Rahmen ihrer Vereinstätigkeit im Fokus 

rechtlicher Auseinandersetzungen stehen. 

Der Deckungsumfang unterscheidet sich beim Vereins-Rechts-

schutz von Versicherer zu Versicherer ganz erheblich. Wir empfehlen 

daher im Kreis Ihrer Entscheider möglichst konkrete Vorstellungen 

zu entwickeln, welche rechtlichen Probleme für Ihren Verein realis-

tisch sind. Ggf. kann hier auch ein Gespräch mit einem befreundeten 

Anwalt Ihres Vereins hilfreich sein. Je klarer Ihre Vorstellungen sind, 

desto besser „passt“ der Versicherungsschutz dann auch.
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Wenn Vereinsmitglieder schädigen

Bei der D&O für Vereinsvorstände hatten wir ja bereits die Problema-

tik, dass ein Verein durch seine Vertreter geschädigt werden kann. 

Auch normale Vereinsmitglieder haben an verschiedenen Stellen die 

Möglichkeit dazu. Vor allem dort, wo Bargeld im Spiel ist, hört man 

immer wieder vom beherzten Griff in die Kasse. Was als einmaliger 

Fall meist nur ein paar Euro weniger bedeutet, summiert sich bei Re-

gelmäßigkeit zu einem hübschen Fehlbetrag auf.

Ein Beispiel: Ein Verein betreibt seine Vereinsgaststätte selbst. Die 

Dame, die sich an den Wochenenden meistens um die Bewirtung 

der Gäste kümmert, ist seit vielen, vielen Jahren Vereinsmitglied. 

Was bisher keiner merkte, nach Sperrstunde beim Kassensturz nahm 

sie sich jedes Wochenende 50 Euro aus der Kasse. Quasi als Beloh-

nung für die Zeit, die Sie eingesetzt hatte. Abgestimmt war das mit 

niemandem. Eine Kassenprüfung gab es in den letzten zehn Jahren 

seitens des damaligen Kassenwarts auch nicht – erst der Nachfolger 

deckt das Thema auf. Bereitwillig und keiner Schuld bewusst, gibt die 

Dame die Entnahmen auch zu. Über die letzten Jahre waren das gut 

25.000 Euro. Dass der Verein die Summe wieder zurück möchte, das 

ist ihr egal – sie hat das Geld ohnehin nicht und als Bürgergeld-Emp-

fängerin kann man ihr auch nichts wegpfänden.

Eine Vertrauensschadenversicherung kann in solchen Fällen alle 

Sorgen des Vereins lösen und den finanziellen Schaden, der durch 

Unterschlagungen, Diebstählen, Veruntreuungen etc. entsteht, aus-

gleichen.

Fürs Vereinsheim

Ein Vereinsheim sollte inzwischen möglichst ebenso umfangreich 

abgesichert werden, wie ein privates Wohngebäude. Oft stößt man 

hier noch auf Brandversicherungen mit relativ altem Bedingungs-

werk – und das war es dann auch. Ein Leitungswasserschaden ist in 

der Regel immer vierstellig, ein Sturmschaden schnell fünfstellig. Die 

Wetterkapriolen der letzten Jahre machten auch vor Vereinsheimen 

im ganzen Bundesgebiet nicht halt. Die Folge: Schäden durch Über-

schwemmungen, Schneelast etc.

Welcher Verein kann umfangreiche Reparaturen einfach so aus der 

Vereinskasse zahlen? Und weshalb sollte er das, wo der Beitrag für 

entsprechenden Versicherungsschutz doch für einen Bruchteil der 

Schadensumme zu haben ist? Die Zeiten, in denen man darauf ver-

trauen konnte, dass im Verein schon genügend Handwerker sind, die 

einen Schaden in Eigenleistung „für lau“ reparieren, sind ganz gewiss 

ebenfalls schon lange vorbei. Nein, an der Gebäudeversicherung 

sollten Sie wirklich nicht sparen – und Sie sollten schnell handeln. Da 

diese ganze Versicherungssparte Jahr für Jahr stark von Schäden in 

Anspruch genommen wird, steht eine Sache ganz sicher fest: Preis-

werter als heute erhalten Sie diesen Versicherungsschutz nie mehr. 

Für die Einrichtung darin

Kein Vereinsheim ohne Einrichtung. Da gibt es Sportgeräte, Sitzge-

legenheiten, Pokale, vielleicht eine Gastwirtschaft etc. – sehen Sie 

sich einfach um. Alle beweglichen Gegenstände, die Sie in ihrem Ver-

einsheim sehen, fallen mit in die Versicherungssumme der Inhalts-

versicherung. Die können Sie sich ungefähr wie eine Hausratversi-

cherung vorstellen, nur dass Sie selbst entscheiden, welche Gefahren 

abgesichert werden sollen. Feuer, Leitungswasser, Sturm, Elementar-

schäden… Und vor allem Versicherungsschutz vor Einbruchdiebstahl 

wäre in der Vergangenheit bei vielen Vereinen sinnvoll gewesen. Da 

die Lage vieler Vereinsheime meist etwas außerhalb ist, ziehen sie 

Einbrecher magisch an. Noch nie gab es so viele Einbrüche wie in den 

letzten Jahren – und Vereinsheime stehen ganz oben auf der Liste. Die 

Einbrecher suchen natürlich vor allem Bargeld, bei Schützenvereinen 

stehen evtl. noch Waffen auf dem „Wunschzettel“. Für den Verein ist 

es fast schon ein Segen, wenn die Einbrecher fündig werden, ziehen 

sie dann doch in aller Regel schnell weiter, ohne weitere Schäden an-

zurichten. Entlädt sich aber der Frust, weil man nichts finden konnte, 

gleicht die Einrichtung schnell einem Trümmerfeld – wenn nicht gleich 

Feuer gelegt wird. Auch den Schutz durch eine Inhaltsversicherung 

möchten wir Ihnen daher wärmstens ans Herz legen.
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Wenn Ihren Mitgliedern etwas zustößt

Der Gesetzgeber schätzt das Ehrenamt. Daher hat er es unter den 

Schutzmantel der gesetzlichen Unfallversicherung gestellt. Stößt Ih-

nen bei der Ausübung Ihres Ehrenamts etwas zu, besteht im Regelfall 

also eine Grundabsicherung über einen der verschiedenen Träger 

dieser Sozialversicherung (z. B. die Verwaltungs-Berufsgenossen-

schaft (VBG) bei Sportvereinen). Hierüber wären dann alle nötigen 

Behandlungskosten gedeckt, ebenso die Kosten für z. B. häusliche 

Krankenpflege, Rehabilitationsmaßnahmen oder eine Haushaltshilfe. 

Kommt es durch ein Unglück im Ehrenamt allerdings zu einer dauer-

haften Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Leistungs-

fähigkeit, wird der eigentliche Schwachpunkt dieser Absicherung 

offensichtlich. Für eine Rentenleistung bedarf es im Regelfall einer 

mind. 20 %igen Minderung der Erwerbsfähigkeit. Auch Kosten eines 

behindertengerechten Umbaus Ihrer Wohnung oder Ihres Autos wer-

den nicht übernommen.

Der Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung stellt nur eine 

Basisabsicherung dar, die nicht wirklich auf persönlichen Lebensum-

stände achtet. Ganz anders sieht dies im Bereich der privaten Unfall-

versicherung aus. Hier wird über die Gliedertaxe und die gewählte 

Versicherungssumme ganz klar definiert, welche Geldleistung bei 

welchem Grad körperlicher oder geistiger Invalidität zur Auszahlung 

kommt.

Über eine Gruppenunfallversicherung hat ein Verein die Möglich-

keit, den Versicherungsschutz seiner Mitglieder abzurunden. Hier 

sollte auf eine Absicherungshöhe geachtet werden, die dem einzelne 

Mitglied bei einer mittelschweren Invalidität auch wirklich hilft. Wer 

seine Schaffenskraft in den Zweck des Vereins legt, sollte auch auf 

diese Weise Wertschätzung erfahren.

Auch bei einem Vereinsausflug z. B. ins Ausland?

Ja, auch im Ausland greift der Schutz der Gruppenunfallversicherung 

für gewöhnlich. Allerdings können sich bei solch einer Vereinsreise 

ganz andere Probleme ergeben, die uns zu den Reiseversicherun-

gen führen. Sofern der Verein gelegentlich Reisen für seine Mitglieder 

veranstaltet, empfiehlt sich der Abschluss einer Reiseversicherung, 

wodurch die Mitglieder – je nach Anbieter und gewähltem Umfang – 

Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz- und Reisegepäck-Versiche-

rungsschutz genießen. Auch Auslandskrankenversicherungen 

für alle Reiseteilnehmer können preiswert in einem Gruppenvertrag 

abgeschlossen werden.

Kaum einem Verein ist bewusst, dass er durch das Angebot einer Ver-

einsreise als Reiseveranstalter auftritt, womit die Regelungen des § 

651 k BGB für ihn gelten. Dies bedeutet, dass er eine Insolvenzversi-

cherung zugunsten der Teilnehmer sowie zur Kundengeldabsicherung 

für den Fall seiner Zahlungsunfähigkeit abzuschließen und den sog. 

Sicherungsschein aushändigen muss. Ausnahmen sieht das Gesetz 

zwar vor, allerdings nur bei Tagesfahrten. Zudem müssen eine Rei-

he weiterer Voraussetzungen erfüllt werden. Auch eine Reiseveran-

stalterhaftpflichtversicherung ist zwingend vorgeschrieben. Natürlich 

können wir Ihnen auch in diesem Bereich helfen.

Cyberversicherung

Cybercrime ist leider längst fester Bestandteil unserer Gesellschaft 

geworden. Die Medien berichten inzwischen regelmäßig von Fällen, 

die auf Cyberkriminalität zurückzuführen sind. 

Gerade Vereine und Verbände müssen abwägen, wir groß das indivi-

duelle Risiko eines Cyberangriffs ist und welche Schäden abzusichern 

sind. Absicherbar sind die Haftpflichtansprüche gegenüber Dritten, 

die aus dem Missbrauch der Daten entstanden sind. Aber auch die 

finanziellen Folgen, die Ihrem Verein entstehen, können abgesichert 

werden. Ein moderner Schutz für die moderne Zeit, in der wir leben.

VOLL ABGESICHERT

Ist das Vereinsleben organisiert und sind vor allem die etwaigen finan-

ziellen Folgen eines Schadens abgesichert, lassen sich die Vereinszie-

le ohne derartige Hindernisse erreichen.

Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbindliche Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungsmakler übernehmen eine Gewähr für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Diese Sparteninformation dient ausschließlich der allgemeinen Information über eine Versicherung und mögliche Leistungs- und Schadensfälle.
Bildquellen in Reihenfolge: Urheber: matimix, Fotolia, #72721073 I Urheber: hayo, Fotolia, #73601166 I Urheber: Dimitri Surkov, Fotolia, #66224678 I Urheber: agrus, Fotolia, #71187755 I Urheber: pholidito, 
Fotolia, #53412924.

SEITE 5/5


